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                Der Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beschlussvorlage öffentlich 
 
Betreff: Straßenbenennung im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 0-74 

"Heineckenfeld" 
 
 
Beratungsfolge:   abweich. Abstimmungsergebnis 

 Datum TOP Beschluss Ja Nein Enth. 

Ausschuss für Schulen, Kultur 
und Sport 

20.09.2007      

Verwaltungsausschuss 09.10.2007      
Rat 11.10.2007      
       
       
 
 
 
Finanz. Auswirkungen in Euro Haushaltsstelle VwH VmH 
Einmalige Kosten: €     
Laufende Kosten: €    
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:  ja  nein 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
zu a) und b) Der Beschlussempfehlung zu c) der Vorlage-Nr. 2007 0199 wird 

beigetreten. 
 
zu c) Die Planstraßen des Bebauungsplanes Nr. 0-74 "Heineckenfeld" 

erhalten folgende Namen: 
  
   Planstraße A  Fortführung der "Weserstraße" 

Planstraße B  "Elbestraße" 
Planstraße C  "Saalestraße" 
Planstraße D  "Moldaustraße" 
Planstraße E  "Osteweg" 
Planstraße F  "Alsterweg" 
Planstraße G  "Ilmenauweg" 
Planstraße H  "Alandweg" 

 
 
 
(Baxmann) 

Vorlage Nr.: 2007 0199 
Datum: 16.07.2007 
Fachbereich/Abteilung: 1/40 
Sachbearbeiter(in): Stefan Heuer 
Aktenzeichen:  



Seite 2 der Vorlage Nr.: 2007 0199 
 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 0-74 "Heineckenfeld" sind insgesamt 8 Planstraßen 
(Planstraße A – H) zu benennen (siehe umstehenden Plan). 
 
Zweck der Benennung von Straßen ist in erster Linie, im Verkehr der Bürger 
untereinander und zwischen Bürgern und Behörden das Auffinden von Wohngebäuden, 
Betrieben, öffentlichen Einrichtungen und Amtsgebäuden zu ermöglichen oder zu 
erleichtern (Ordnungs- und Erschließungsfunktion). Die verwinkelte Straßenführung 
macht die Vergabe von acht separaten Straßennamen notwendig. 
 
Die im direkt benachbarten Baugebiet "Burgdorf Nordwest" befindlichen Straßen wurden 
2000 nach Flüssen benannt (Weser und ihre Nebenflüsse). 
 
Um die Lage des neuen Baugebietes zu verdeutlichen, schlage ich vor, auch dessen neue 
Straßen nach Flüssen zu benennen. Dabei bietet sich die Elbe mit ihren Nebenflüssen an. 
Frau Dr. Maurer von der HRG – Hannover Region, der Gesellschaft, die die Vermarktung 
des neuen Baugebietes vornehmen wird, zeigte sich bei einem Telefonat sehr zufrieden 
mit der Benennung der Straßen nach Nebenflüssen der Elbe. 
 
Ich schlage daher vor, die acht Planstraßen nach folgenden Flüssen zu benennen: 
 
Planstraße A  Fortführung der "Weserstraße" 
Planstraße B "Elbestraße" 
Planstraße C "Saalestraße" 
Planstraße D "Moldaustraße" 
Planstraße E "Osteweg" 
Planstraße F "Alsterweg" 
Planstraße G  "Ilmenauweg" 
Planstraße H "Alandweg" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
Planstraßen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 0-74 "Heineckenfeld" 
 
 
 
 
 
 
 
 




